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Sachverhalt und Antràge 

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der 

Prufungsabteilung, die am 28. August 1987 eingereichte 

europaische Patentanrneldung Nr. 87 112559.7 

(Veroffentlichungsnuxrner 0 258 840) zurUckzuweisen, da 

der Gegenstand des am 28. Juni 1990 eingegangenen 

Anspruchs 1 gegenüber dern durch 

Dl: 	Conference Record, 11th Asilomar Conference on 

Circuits, Systems and Computers, 7- 

9 November 1977, Pacific Grove, California, 

Seiten 45-49, IEEE, New York, US, 

gegebenen Stand der Technik nicht auf erfinderischer 

Ttigkeit beruhe. 

BezQglich der abhãngigen AnsprUche enthàlt die 

Entscheidung unter anderem einen Verweis auf den 

vorangegangenen Bescheid, in weichem die Prufungs-

abteilung es bei Weiterverfolgung der Anmeldung unter 

spezieller Bezugnahine auf die seinerzeitigen Anspruche 3 

bis 5 für erforderlich gehalten hatte, in den Anspruch 1 

"jene Merkmale mit aufzunehmen, weiche die detaillierte 

Beschaltung ... sowie die Steuerung ... und damit die 

eigentliche, den Anxneldungsgegenstand vom Stand der 

Technik abhebende Schaltungsstruktur ... betreffen". 

Gegen these, am 24. April 1991 ergangene Entscheidung 

wurde die Beschwerde am 21. Juni 1991 unter Zahiung der 

betreffenden GebQhr mit dern Antrag erhoben, die 

angefochtene EntsCheiduflg aufzuheben und das nachgesuchte 

Patent zu erteilen. 

Am 26. August 1991 reichte die Beschwerdeführerin eine 

BeschwerdebegrufldUflg mit neuen Anrneldungsunterlagen für 

den Haupt- und zwei Hilfsantrage em. 
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IV. 	Auf einen Bescheid der Kamrner hin, in weichem sowohi 

sachliche Bedenken gegen den am 26. August 1991 

eingegangenen Anspruch 1 (Hauptantrag) als auch forxnale 

Bedenken gegen die AnsprQche 1 gemag den Hi1fsantrgen 

ausfuhrlich erlãutert, eine Weiterverfolgung der 

Beschwerde auf der Grundlage des ursprQnglichen Anspruchs 

5 jedoch als erfolgversprechend dargestelit wurde, hat 

die BeschwerdefQhrerjrx am 12. November 1993 alle fruheren 

Antrge ersetzende neue AnsprQche 1 bis 6 und neue 

Beschreibungsseiten 2 und 2a eingereicht. 

Der einzige unabhngige Anspruch lautet (unter Korrektur 

eines offensichtlichen Schreibfehlers auf Seite 2 in 

Zeile 4 und 7) wie folgt: 

Ill. Sukzessives Approximations-Register für einen Analog-

Digital-Urnsetzer nach dem Wágeverfahren mit der Bitbreite 

n, in dem n Speicherelernente (FF1 bis FFn) mit jeweils 

einem Dateneingang (D) und einern Datenausgang (Q) zuin 

Weiterschieben eines logischen Einspotentials ( 11 l") für 

jeden sukzessiven Wgeschritt sowie zuin Einschreiben und 

Speichern des jeweiligen, von einern Komparator (K) 

ermittelten Wgeresu1tats vorgesehen sind,wobei die 

Speicherelemente taktgesteuert und jeweils dateneingangs-

seitig von Datenausg&ngen (Q) Uber Logikglieder (01 bis 

On) gesteuert sind und entsprechend einer dual 

zugeordneten Wichtung hintereinander liegen, 

dadurch gekennzeichnet, 

dag den n Speicherelementen (FF1 bis FFrx) jeweils 

dateneingangsseitig ein Multiplexer (Ml, ... Mn) mit 

einem Schiebeeingang zum Schieben von Daten, einern 

Schreibeingang zum Einschreiben von Daten und einem 

Speichereingang zur Speicherung von Daten zugeordnet ist 

und jeder Multiplexer auf den Dateneingang (D) des 
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zugehOrigen Speicherelements durchgeschaltet werden kann, 

wobei 

der Schiebeeingang des der hOchsten Wichtung zugeordneten 

Multiplexers (Ml) auf logischem Einspotential liegt, die 

Schiebeeingànge der anderen Multiplexer (M2 bis Mn) mit 

dem Datenausgang des jeweils vorhergehenden, einer 

hOheren Wichtung zugeordneten Speicherelements verbunden 

sind, die Schreibeingange der Multiplexer (Ml bis Mn) 

gerneinsam an den Komparator (K) angeschlossen sind und 

die Speichereingange der Multiplexer jeweils an dem 

Datenausgang (Q) des zugeordneten Speicherelernents 

liegen, und wobei 

die Logikglieder (01 bis On) zur Steuerung der 

Multiplexer (Ml bis Mn) von den Datenausgàngen (Q) der n 

Speicherelemente aus so angeordnet sind, dag sukzessive 

das logische Einspotential am Schiebeeingang des der 

hOchsten Wichtung zugeordneten Multiplexers zu den einer 

niedrigeren Wichtung zugeordneten Speicherelementen und 

Multiplexern durchgeschaltet wird, wozu bei den 

Multiplexern, die gegenuber dem jeweils der niedrigsten 

Wichtung zugeordneten Speicherelement mit logischem 

Einspotential am Datenausgang einer niedrigeren Wichtung 

zugeordnet sind, die Schiebeeingänge durchgeschaltet 

sind, wobei der dem jeweils der niedrigsten Wichtung 

zugeordneten Speicherelernent mit logischern Einspotential 

am Datenausgang zugeordnete Multiplexer den Schreib-

eingang durchgeschaltet hat, und wobei bei den 

Nultiplexern, die gegeriuber dem jeweils der niedrigsten 

Wichtung zugeordneteri Speicherelement mit logischem 

Einspotential am Datenausgang einer hOheren Wichtung 

zugeordnet sind, die Speichereingange durchgeschaltet 

sind." 

Zum Begriff "Multiplexer" wies die Beschwerdefuhrerin auf 

folgende DrucksChrift hin: 
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D2: 	U. Tietze und Ch. Schenk: Haibleiter-Schaltungs- 

technik, 7. Auflage, Berlin u. a. 1985, Seite 224-

225. 

V. 	Hilfsweise beantragte die BeschwerdefQhrerin die 

Anberaumung einer rnQndlichen Verhandlung. 

Entscheidungsgrunde 

Die Beschwerde (vgl. III) ist zulàssig. 

Anderungen 

2.1 	Der Anspruch 1 beruht auf dern ursprunglichen Anspruch 5, 

und die abhàngigen AnsprUche 2 bis 6 entsprechen den 

ursprQnglichen Ansprüchen 6 bis 10. 

2.2 	Die in der Beschreibung vorgenomrnenen Anderungen dienen 

lediglich der Angabe des Standes der Technik (Dl) gemaI 

Regel 27 (1) b) und einer Prázisierung der Aufgabe und 

des erzielten Vorteils irn Sinne von Regel 27 (1) C) EPU. 

Diese Anderungen sind ebenfalls zu1ssig (Art. 123 (2) 

EPU). 

Neuheit und erfinderische Ttigkeit 

3.1 	Wie dern Bescheid, auf den in der angefochtenen 

Entscheidung ausdrUcklich verwiesen wurde, zu entnehnten 

ist, htte die PrUfungsabteilung einen Patentanspruch für 

gewahrbar erachtet, in weichen die detaillierte 

Beschaltung der Mu1tip1exereingnge sowie die Steuerung 

der Multiplexer, wie in den ursprQnglichen Ansprüchen 3 

bis 5 definiert, aufgenomrnen sind. 
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3.2 	Wie vorstehend dargelegt (Abschnitt 2.1), entspricht der 

geltende Anspruch 1 genau dieser Bedingung. 

	

3.3 	Auch die Karnmer ist der Auffassung, dais die in ihrem 

Bescheid im einzelnen dargelegten sachlichen Bedenken 

gegen den am 26. August 1991 eingegangenen, im 

wesentlichen dem zurückgewiesenen Anspruch 1 

entsprechenden Anspruch durch die Einschrankung auf den 

Gegenstand des ursprunglichen Anspruchs 5 beseitigt sind. 

Wãhrend aus Dl gattungsgem&1e Register gemag dem 

Oberbegriff des Anspruchs 1 bekannt sind, kann dieser 

Druckschrift keinerlei Hinweis entnornrnen werden, 

abweichend von den beiden Ausführungsarten eines SAR 

gemAS Fig. 2 von Dl und gemag Fig. 3 und 4 von Dl die 

Logikglieder und Multiplexer in der in Kennzeichnungsteil 

des Anspruchs definierten speziellen Weise so anzuordnen, 

dag sie die ebendort definierten, von Bekannten 

abweichenden Funktionen haben. 

	

3.4 	An diesem Sachverhalt Andert sich nichts bei zustz1icher 

BerQcksichtigung von D2. 

	

3.5 	Der Anspruchsgegenstand ist daher nicht nur neu, sondern 

beruht auch auf erfinderischer Ttigkeit. 

	

4. 	Folgerungen 

	

.4.1 	Der Anspruch 1 und mit ibm die von ibm abhangigen 

Ansprüche sind daher - in sachlicher Hinsicht - 

gewhrbar. 

	

4.2 	Formal bedQrfen sie lediglich einer Korrektur von 

Schreibfehlern. 

BezQglich des Anspruchs 1 wird hierzu auf obigen 

Abschnitt IV verwiesen, und bezuglich der abhngigen 
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Ansprüche ist zu bernerken, daE irn Anspruch 5 auf Seite 3 

in Zeile 1 eine ")" zu streichen ist. 

4.3 	Gegen die Beschreibung bestehen keine Bedenken. 

4.4 	Dern Aritrag auf Patenterteilung ist daher stattzugeben. 

4.5 	Der Hilfsantrag (Punkt V) -ist darnit gegenstandslos. 

Entscheidungsforznel 

Aus diesen Grü.nden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 

zurUckverwiesen, der Erteilung eines Patents folgende 

Unterlagen zugrundezulegen: 

Beschreibung: 

Seiten 1 und 3 bis 6 wie ursprQnglich eingereicht, 

Seiten 2 und 2a eingegangen am 12. November 1993; 

AnsprQche: 

Nr. 1 bis 6 eingegangen am 12. November 1993, 

unter Korrektur der Schreibfehler auf Seite 2 in Zeile 4 

und 7 sowie auf Seite 3 in Zeile 1; 

Zeichnung: 

1 Blatt wie verOffentlicht. 

Der Gescb.ftsste11eflbeamte: 	 er Vorsitzende: 

p 

	 4EE- 
P.K.J. van den Berg 
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